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(Ve raffen tlichnngsbedii rfti^c Rechtsakte)

♦

VERORDNUNG (EWG) Nr. 154/75 DES RATES
vom 21 . Januar 1975

über die Anlage einer Ölkartei in den Olivenöl erzeugenden Mitgliedstaaten

alle in ihrem Hoheitsgebiet gelegenen Olivenanbaube
triebe an .

(2) Die Ölkartei ermöglicht für jeden einzelnen Be
trieb :

a ) binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung mindestens die Feststellung
— der gesamten Olivenanbaufläche mit Grund
buchangaben für die einzelnen Parzellen ,

— der Gesamtzahl der Olivenbäume ;

b) binnen sechs Jahren nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung die Feststellung insbesondere
— der Namen der Eigentümer der einzelnen Par

zellen ,

— der Aufteilung nach reiner und gemischter Oli
venanbaufläche ,

— der Aufteilung nach Olivenbaumsorten ,
— der Art der Aufzucht von Olivenbäumen ,

— des Alters der Olivenbäume, des Standes der
Kultur und der Erzeugung,

— der Anzahl der Olivenbäume in bewässerten
Kulturen .

( 3 ) Die Ölkartei wird regelmäßig auf den neuesten
Stand gebracht .

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Arti
kel 43 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Um die notwendigen Angaben über das Produktions
potential an Oliven und Olivenöl in der Gemeinschaft
zu erhalten und eine bessere Durchführung der Beihil
feregelung der Gemeinschaft für Olivenöl zu errei
chen, erscheint es erforderlich , daß die Erzeugermit
gliedstaaten eine Ölkartei anlegen .

Um diese Ölkartei in den betreffenden Mitgliedstaa
ten einheitlich zu gestalten , sind die Mindestangaben
festzulegen , die darin enthalten sein müssen .

Um die Anlage der Kartei zu erleichtern , empfiehlt es
sich , daß ein Teil der Beihilfe für die Erzeuger, die in
der Verordnung Nr . 136/66/EWG des Rates vom 22 .
September 1 966 über die Errichtung einer gemeinsa
men Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1707/73 ( 2 ), vorgese
hen ist , zur Finanzierung der für die Anlage der Kar
tei erforderlichen Maßnahmen zweckgebunden wird .
Zu dem gleichen Zweck sollte sich die Durchführung
der betreffenden Maßnahmen in Etappen vollziehen .
Außerdem erscheint eine Beteiligung von Vertretern
der einschlägigen berufsständischen Gruppen an die
sen Maßnahmen zweckmäßig —

Artikel 2

Vertreter der einschlägigen berufsständischen Grup
pen können an den Arbeiten der zur Anlage der Öl
kartei bestimmten Stellen beteiligt werden .HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

A rtikel 1

( 1 ) Die Olivenöl erzeugenden Mitgliedstaaten legen
nach Maßgabe dieser Verordnung eine Ölkartei über

Artikel 3

( 1 ) Die mit der Auszahlung der in Artikel 10 der
Verordnung Nr . 136/66/EWG vorgesehenen Beihilfe
beauftragten zuständigen Stellen der Erzeugermitglied
staaten vermindern diese Beihilfe bei Auszahlung
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a) um 1 % im Fall der Beihilfe für das Wirtschafts
jahr 1973/ 1974,

b) um 5 % im Fall der Beihilfe für das Wirtschafts
• jähr 1974/ 1975 .

(2) Die nach Absatz 1 einbehaltenen Beträge die
nen der Finanzierung der Anlage der Ölkartei . Die
Finanzierung erfolgt nach dem gleichen Verfahren
wie bei den Ausgaben nach Artikel 2 und Artikel 3
der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom 21 .
April 1970 über die Finanzierung der gemeinsamen
Agrarpolitik ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2788/72 (2 ).

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Absatz
werden erforderlichenfalls nach dem Verfahren des

Artikels 13 der gleichen Verordnung erlassen .

Artikel 4

Die Erzeugermitgliedstaaten unterrichten die Kommis
sion regelmäßig über den Stand der Arbeiten zur An
lage der Ölkartei sowie über den jeweils neuesten
Stand der Kartei .

A rtikel 5

Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Verord
nung werden nach dem Verfahren des Artikels 38 der
Verordnung Nr. 136/66/EWG erlassen .

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am Tag nach dem Tag ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 21 . Januar 1975 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

M. A. CLINTON
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